
244 Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

6a. wer gewohnheitsmäßig zum Erwerb Unzucht 
treibt und diesem Erwerb in der Nähe von Kirchen 
oder in einer Wohnung nachgeht, in der Kinder oder 
jugendliche Personen zwischen drei und achtzehn Jah
ren wohnen;

6b. wer gewohnheitsmäßig zum Erwerb Unzucht 
treibt und diesem Erwerb in der Nähe von Schulen 
oder anderen zum Besuch durch Kinder oder Jugend
liche bestimmten Örtlichkeiten oder in einem Hause, 
in dem Kinder oder jugendliche Personen zwischen 
drei und achtzehn Jahren wohnen, in einer diese 
Minderjährigen sittlich gefährdenden Weise nachgeht;

6c. wer gewerbsmäßig Unzucht treibt und dabei 
einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot zu
widerhandelt, diesem Erwerb an bestimmten Orten 
überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten nachzuge
hen;

7. wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln 
eine Unterstützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu 
weigert, die ihm von der Behörde angewiesene, sei
nen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;

8. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkom
mens binnen der ihm von der zuständigen Behörde 
bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unterkom
men verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, 
daß er solches der von ihm angewandten Bemü
hungen ungeachtet nicht vermocht habe;

9. wer einen noch nicht Achtzehnjährigen, dessen 
Beaufsichtigung ihm obliegt, nicht gehörig beaufsich
tigt, wenn der zu Beaufsichtigende eine als Über
tretung mit Strafe bedrohte Handlung begeht, die 
der Aufsichtspflichtige durch gehörige Aufsicht hätte 
verhindern können. § 143 Abs. 2 ist anzuwenden.

(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der 
Bürger oder die öffentliche Ordnung dadurch gefähr
det, daß er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Ar
beit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, 
oder . . . (s.o.)
oder wer sich auf andere unlautere Weise Mittel zum 
Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Be
währung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Zu
sätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf 
staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt 
werden.

(2) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen und auf 
staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt 
werden.

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder wegen eines 
Verbrechens gegen die Persönlichkeit, Jugend und 
Familie, das sozialistische, persönliche oder private 
Eigentum, die allgemeine Sicherheit oder die staatli
che Ordnung bereits bestraft, kann auf Arbeitserzie
hung oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren erkannt 
werden.


